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BEGRÜNDUNG ZUM BEBAUUNGSl'LAN BLOCK 3 AB

Die Aufstellung dieses Teilbebauungsplanes wurde not­

wendig, weil in diesem Bereich eine teilweise Neuord­
nung der Besitzverhältnisse erfolgt, die dazu dient,
auf einem bebaubaren Grundstück die Voraussetzungen
für eine Neubau-Sanierungemaßnahme zu schaffen, so­
wie für eine sinnvolle Entkernung und eine Moderni­
eierung des Bestandes.

1 • VORBEMERKUNGEN

1• 1

Der Bebauungsplan "Block 3ABJ' besteht aus:

a) den zeichnerfschen Festsetzungen (Plan) und
b) den schriftlichen Festsetzungen

1.2

Der Geltungsbereich.dleses Bebauungsplanes umfaBt
o einen Teil dss nach § 5 StBauFG Förmlich fest­

gelegten Sanierungebereichss.
Förml. Feetlegung durch den Gemeinderat am
21.5.1972,

durch das Regierungspr~sldlumKarlaruhe ge­
nehmigt am 20.7.1972.

1. ,

Die Stadt Wieeloch besitzt einen genehmigten Flächen­

nutzungaplan • der am 1.5.1981 RechtegUltigkeit er­
langt hat. Die Inhalte dee Flächennutzungsplanes sind

in einem Stadtentwicklungskonzept als Programmplan nie­
dergelegt und dienten der Rahmenplanung "Altstadt" ale
Planvoretufe. Insofern ist eine direkte Detaill~rung

von Flächennutzungsplanung, Programmplan. RShmenplanung
und Bebauungsplan gegeben.
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1,4
Der Beschluß zur Aufstellung Bebaulngsplänen 1m Be­
reich der Altstadt wurde vom Gemeirderat 19~G ge­

faßt. Er steht im Zusammenhang mit dem Beschluß, eine
Altstadtsanierung durchzuführen und die damit notwen­

digen Planungeschrltte einzuleiten.
Anlaß dazu waren die ständig sich verschlechternden
Verhältnisse in der Altstadt in Hir.bllck auf:

Bauzuetand, Baudichte. Belicht~ng und Besonnung,
Hyglene- und Sanitärausstattung, andere Nutzungs­
anforderungen fUr die Vereorguag der inzwischen
gewachsenen Stadt Wissloch. soziale Entmisohung
der Bevölkerung, Probleme des fließenden und
ruhenden Verkehrs,

Ein Hauptgrund für diese negativen leränderungen liegt

zum einen in der jahrzelmtelangen v"rnachläasigung der
G-ebäudestruktur ale 'Folge der wirts(~haftlichenZeit­

situationen, zum anderen im Abflleß(!n der dann später

vorhandenen Investitionskraft in dit~ neu erschlossenen
•

Wohnrandgebiete.

Der Aufstellungsbeschluß für Block 1 erfolgte am

29.4.1981.

1.5

Die Voraussetzungen zur Aufstellung dieses Bebauungs­
planes sind:

o Die Bestandsaufnahme als Grotanalyse zur
Altstadtsanierung seit 1965

o die Bestahdsaufliahme fiir den 1. Förmlich
festgelegten Be~eich 1971

o Rahmenplanungen seit 1975
(s. Dokumentation: Rahmenplan Teil 1 u.2)

o Nachschreibungen der Rahmenpl.mungen .1981'

1.6

Erörterungen nach §§ 8 und 9 StEauFG wurden während der

Bearbeitungszeit durchgeführt.

1.7
Im Bereich "Altstadt" gi.bt e6 für d1(: Blöcke 2, 6 und ,.

4 rechtsglll tige Bebauunl~Bpläne.
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2. BgSTANJJ

2.1 Lage und Bedeutung
Das Planungegeblet liegt 1m mittelalterlichen Kern der
Stadt. Durch große Zerstörungen Ende des 18. Jahr­
hunderts 1st heute - bis auf Reste 1er Stadtmauer und
einige TUrme - jedoch nur noeh wenig von der mittel­

alterlichen Substanz erhalten gebll~ben.

Heute gehört dieser Teil gerade in Bezug auf das Ge­

schäftsleben zu den lebendigsten Be~eichen.

Gleichzei tig sind hier die Sanierun ~8probleme sehr

vielfältig und intensiv, ~us diesen GrUnden wurde das
Planungagebiet im Sinne des § 5 St:E~uFG in dem ereten

Sanierungeabechnitt aufge.ommen.

2.2 OberflächenbeachaffeClhei t und Intergrund-

verhäl tnle:,e

Das Gebiet liegt auf; eint I:" nach SUd ln hin kontinuier­

lich abfallend eil Kaikterr:lsse. Au!g"l1nd verschiedener
Siedlungsepocbel, besteht ,jer Unters -u.nd sowohl aue al­

tem Siedlungesci:utt als a,~ch aus ge fachsenem Boden,

2.3 Bepflanzun ~

Das Plangebiet st heute .0 weit Ub :rbaut, daß keine

Bepflanzung vor' ~nden ist.

Zusammenhängend" Grünflli.C:len sind n tr im Anschluß an

den Geltungsberr·ich anzut'effen, zw,schen Stadtmauer

Wld Ringstraße. Sie beste:lt zum grö Iten Teil aua Pri­

vatgärten. Am Ldmbach en .lang verliuft ein öffentli­

cher begrünter PuBweg. We, tere priY•.te Anp:rlanzungen

finden sich im nördlichen Teil der .1 tstadt

(SchIoBweg, Schloßbereioh,.

2.4 Besitzverhältnisse

Die GrundstUcksetruktur zeigt

runS mit zum Tei'L ungtinstj gen

und zum Teil geringen Gröt,an.

••

eine f tarke ParzeIlle_

Grund, tUckszuschnltten

,...
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2.5 Baubestand, Art und Maß der Nutzung
Die durchschnittliche Grundflächenzahl (GHZ) liegt
als Blockdurchschnlttszahl bel0/P~ und die GeschoB­

flächenzahl (G:FZ) bei 2...2.5. Maximale Dichten gibt es

an mehreren Stellen. Dlese gehen oft bis zu o,,/~& (GRZ)
und il.1~ (GFZ).

2,6 Zustand der Gebäude
Ein Viertel des Blockes besteht mittlerweile aus Neu­

bauten. Die Ubrigen Gebäude sind in einem guten Zu­
stand. Zwei Gebäude stehen unter Denkmalschutz, wobei
eines modernisiert werden muß, das andere ist für den
Abriss freigegeben. Das zur Synagogengasse gelegene Ge­

bäude Flst.-Nr. 264 8011 aufgrund seines Bauzuatandea
und aus städtebaulichen Gründen abgeriesen werden.

2.7 Verkehrs- und E}J:'schlleßungseinrlchtungen
Die Erschließung des Gebietes ist durch das Straßen­
netz gewährleistet,

••
2,8 Versorgungs- und Entsorgungseinrichtungen
sind vorhanden, mUseen aber teilweise erneuert bzw.
ergänzt werden, Insbesondere dis Freileitungen von
Strom und Telefon sollten im Zuge der Altstadt-Er­
neuerung verkabelt werden.

2.9 Bestand außerhalb dee Gel~Ulgsbereiches des
Bebauungeplanes,

Für die Altstadt besteht eine Rahmenplanung, die die
Übergeordneten städtischen Belange beinhaltet und mit
den Inhalten des jeweiligen Teilbebauungsplanes abge-
stimmt ist. '.

•,
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3. PT,ANUNG

3.1 Art der Festlegung
Da die heutigen Bealtzverhältnisse sowie die teilweise

noch nicht durchgeführte Bodenordnung keine Festlegung
des Maßes der Nutzung durch GRZ und GFZ erlauben, sind

die Festlegungen entweder auf die heutigen Grundstücks­
grenzen bzw. auf die zulässigen Baugrenzen von Gebäude­
einheiten bezogen. Dies wurde mit der Ausweisung der
absoluten qm Grund- und Geachoßrläche, Bowie der An­
zahl der Geschoße vorgenommen.

Diese Festlegungsart soll verhindern, daß die noch
nicht absehbare Neuordnung der Grundstückagrenzen das
städtebauliche Konzept gefährden könnten,
Darüberhinaua ist das Maß der Nutzung für die jeweili­
ge bauliche Einheit deutlicher ablesbar.

3.2 Uberschreitung. des ·zulässigen Maßes der Nutzung
Der historische Baubestand weist Bebauungsdichten auf,
die z.T. weit über dem zulässigen Maß der Nutzung nach

BNVO liegen. Aus diesen Gründen findet § 17 (10)BNVO

Anwendung:
Eine Beibehaltung der Überschreitung des zulässigen
Maßes der Nutzung ist notwendig. um die städtebaulich

prägnante, historisch gewachsene Blockrandbebauung zu
erhalten und in gestörten Bereichen zu ergänzen.
Gleichzeitig soll jedoch eine Entkernung des Blockin­
nenbereiches vorgenommen werden. um hier einerseits
die Lichtraumprofile fUr die Wohnbereiche in den Ober_
geschossen zu verbessern und andererseits eine erd ge­
schossige Bebauung die notwendigen Flächen für Geschäf­
te, Dienstleistung und Parken zu schaffen. Die zu ge­

staltenden und zu bepflanzenden Flächen stellen.einen
nutzbaren Hofbereich im 1. OG für die Wohngeschosse dar.
Die Schaffung von weitem Grünflächen im Innenstadtbe­
reich ist aus städtebaulichen und ökonomischen Gründen

nicht im wünschenswerten Umfang realisierbar.
Stattdessen hat die Stadt Wiesloch im Randbereich der
Altstadt parkähnliche Grünanlagen geschaffen: Neuge-

,
staltung Leimbach. Schillerpark, Neugestaltung und Ver-
kehrsberuhigung Adenauerplatz, Rathauegarten.
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Die geplante und teilweise durchgeführte Verkehrsbe­

ruhigung wird darüberhinaus weitere Freifl~chen ermög­
lichen, die teilweise begrünt bzw. mit Bäumen bepflanzt
werden können.
Ansonsten 1st das im Rahmenplan angestrebte und teil­
weise realisierte Fußwegenetz geeignet, die vorhandenen
Grünanlagen wie Stadtwald, Gerberaruh u.a. kurzläufig

anzubinden.

3.3 Art der Nutzungen
Begründung zu 1.1 der planungsrechtlichen Festsetzungen

Aufgrund seiner Lage 1m Stadtzentrum, das vorwiegend m
Wohnen in den Obergeschossen und der Geschäftsnutzung im
Erdgeschoß vorbehalten ist, sind Tankstellen und Vergnü­
gungastätten nicht zugelassen, da sie eine unzumutbare
Belastung an Emmiaaionen (Lärm, Geruch und Verunreini­
gung) mit sich bringen. DarUberhinaus stehen die Aus­
wirkungen dieser Nutzungen dem Ziel entgegen, den Innen­

stadtbereich verkehrIich zu beruhigen.

3.4 Entkernung und erdgeschoasige Bebauung
In den zu entkernenden Bereichen dUrfen an bestehenden
Gebäuden keine baugenehmigungapflichtigen und genehmi­
gungafreien Änderungen sowie Umnutzungen durchgefUhrt

werden, da die Erhaltung und Neustrukturierung der Be
bauung nur zu e~reichen ist, wenn die im Plan festge­
legten Entkernungsmaßnahmen durchgefUhrt werden.

Die erst danach mögliche erdgeschoasige tlberbauung ist
so durchzufUhren, daß der Nachbar parzellenscharf an­
schließen kann und gleichzeitig ein einheitliches Er­
scheinungsbild gewährleistet ist •
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3.5 NACHRICHTLICH OBERNOMMENE FESTSETZUNGEN

Nachrichtlich in den Bebauungeplan übernommen werden:

o Das vorläufige Verzeichnis der Kulturdenk­
mäler in Wies loch (Denkmalachutzgeaetz für
Baden-Württemberg vom 25. 5. 1971),

o Örtliche Bauvorschrift (Altatadtsatzung).
Bauardnungsrechtliche Vorschriften der Stadt
WIesloch zum Schutz der Eigenart des Orta- und
Straßenbildes und zur Durchführung bestimmter
baugeatalterischer Absichten genehmigt am
31. 3. 1980.

•

•
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4. k():;'n;N:';(JII~'I'ZlJN(; H1AJCII.) All

Dieser Block wird teilweise mit Mitteln dea StBauFG
finanziert. z.B. die unrentierlichen Kosten wie
Grunderwerb. Abrißkoeteß. UmsstzungB-, Umzugs-, und
Entachädigungskoaten eta., Bowie durch Moderniaie­
rungsmittel, die in ihrer endgUltigen Höhe noch
nicht featliegen.

~rachlleßung8maßnahmensind nicht erforderlich, da
der Block von 4 Straßen mit Veraorgungsleitungen um­
geben 1st.

•



5. PLANUNGSSTATISTIK
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6.0 INHALTE UES BEBAUUNGSPLANES "AUS tAUT"

ZIELE DER SANIERUNG

6.1 Verbesserung der Wohnverhältnlsse

Probleme I

Die Grundstücke in den verschiedenen Reublöcken aind

zu dicht überbaut, die WohnunQen lind dsner meisl

schlecht besonnt und belichlet.

Grundelückaform und Größe aind oft ungünstig ge­
schnitten, an810g dazu verläuft die AnordnunQ dPf Ge­
bliude bzwo der Gebliudeleile. In ihnen gibt es nur we­

nig ebgeschloseene WOhneinheiten.

Die SenitärBu8slettung ial zwar z. Teil erneuert,

eber dann meielene ohne BerUckBichtigunq einer spä­
teren Erneuerung (SlufenlöBunq).
Oa8 Qualitätaniveau der verfügbaren Mietwohnungen

blieb Buf einem Stlnd slehen, der heule hauptsöch­

lich VOn unteren Einkommensschichten notqedrungen ge~

hegt 1st.

Msßnshmen I
Eine Entkernung im Innenbereich der Wohnblöcke .1rd

eine besse~~ Besonnung und Belichtung noch sich zie­
hen. Die neugeschsffenen freiräume sind ale Wohn-frei­

bereiche %u gestslten. Os dss in großen Teilen zu er­
hsltende Stadtbild jedoch nur sine eingeschränkte Su~­

etenzentkernung erleubt. mUleen Teile der benötigten
GrUn- und freifischen sm Ronde der Altatsdt in form

von öffentlichen Grünsnlsgen suegewieeen und resli­
siert werden.
Die Hsussrneuerunqen in form VOn Modernleierung, Re­
novierung, Um-, Aue-, Anbau und Neubeu eollen ein

breitgestreutee Angebot verschieden großer und ver­
schieden geerteter Wohnungen bieten. Diese, dem heu­

tigen Bedarf angepaOten WOhneinheiten sollen nach Vor­
stellung des Gsletzgebere zumindest die nächsten '0
Jehre ohne gröOere Investitionen üoerdeuern können.



•

I

- , -

Die Uurehaetzung des WohnbestBndes mit ern~uerlen

Wohnungen Bol1 elne bessere SozialmlachlJM<j in der

Altstadt nach ~ieh ziehen BOwle eine beseere funk­

tionamlbchung hei aleichzeitiger Steigerung der
Wohneinheiten.

6.2 So:zhler Plsnung9- und Rllllliolerun'lBeblouf

Problem I

Die Erneuerung der Benierungsbedürttigsn Aausubalgnz

1st in flnenzieller Hinolcht von den meisten Eigentü·

metn nichl tragbar.

Eine Umsiedlung In endere Gebiete der S~8dt wird nur
von einem geringen Teil der Bewohner gewünscht, in

der Hauptsache von Mietern.

Meßnehmen I

URe SlBsufr. ermöglicht mit der Modernlsierunqsförderunq

eine finanzielle Erleichterung innerhalb der Ubjekls8­

"19ru"g. EIne konsequent betriebene StufenreRliBierung,

die auf einer Ges8mtplanung aufbsut, um 80 nBeh Mög­

lichkeit rolgefehlsf Zu vermeiden, erleichtert die

rinenzbslastung der Eigsntümer und ermöglicht des 80­

ziale, atuf~n.si'Se Mitgehen der Mielf..n.

Ein 8vtl. nötiger Zwischen- oder Endumzug wird durch

das St6aurG mitfinsnziert.

Abrißkoaten und Haussubatsnzverluste werden ebenfalla

gefördert.
Als neue Tausch-Wohnetsnderte sind Ein- und Mehrfe·

~ilienhäuser als Eigentum, Haus· oder Stockwerkesi­

genlum und Miet.ohnung innerhslb der Altatsdt vorge­

eehsn und in der Plenung.
Auch .ahrend der Zeit der Resli8ierung werden die be­

gleitenden MeOnehmen der "S oz 1elen Plsntmg" von der

Stedt weitergeführt.
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VerqröUerung und Verbesserung der Gft~cnöfts­

kapsziUil unter besonderer Berückl'li"ld ic;"nq

deo aperiodischen Bederfs

•

•

PrDbleml

Die wenigsten Geschöftagrundslücke haben einen gün­

stigen und genügend groUen Zuschnitt, der eine opti­
male Erweiterung zuloBosn w.Urde •

Maßnahmen I

tlne ErweiterunQ der Ge8chäftekepezität iet in einigen

Blöcken nur durch Entkernungamaßnahmen im Innenbereich

der Blöcke zu erreichen, um daosch hier eine neUB

erdgeachoBelge überbauung zu ermöglichen.

Diese Geschäftanutzung in einer Ebene mit Andienung­

Laqer-Verarbeitung-Verksuf stellt Bine uplimele Lö­

sung dar. Hierbei i8t gerade eine indivuduelle und

rle~ible ReBliaierung ~öqlich. da je noch Bedarf an

Nutzfläche die erdgeachoeaige Neubebauunq stufenweiee

durchgefUhrt werden kann.

Große Geschäftsbereiche kllnnen "von hinten" 8nl.ledi"nl

."rden. Ars primäre hintere And1enungaalrlß"n gelten

Heelelg8sse, Bsdgelse, Pfsrrqe88e und Marktstraße.

6.4 Verbe'bseru'ng der Verkehrssituetlon, Verk"hre­

ordnung und Beruhigung im Kernbereich der Alt­

etodt.

Problem:

Oie beatahenden Ga88~n und Straßen sind info19B ihrer

Engpässe, ihrer oft fehlenden Anbindung untereinander,

sowie ihrer Abhängigkeit von DurChgsngs-, Ziel- und

Quellverkehr der Aufgabe 010 KornerachließunQaotreßen

nicht mehr ge.lcheBn.

Der private Stellplatznsch.eis SOwie der öffentliche

und ruhende Verkehr sind ungelöst.
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Allmähliche Veränderung in lwei lleBl1flierurlU9stufen

(s. VerkehrebroBchüre).

Grundide. let e8, für die Altatedt eine Verkehr8be~

ruhigung zu Beherren, um 80 mit die Reelieierung en­

derer 5anlerungeziele zu ermöqlichen.

0188 kann nur durch Aurlel1ung der verschIedenen Ver­

kehr••rlen geechehen, wobei nur für den AnteIl der

fUr die Alteledt wichtige Verkehre'flen eine Berück­

8ichtigung in der '1,"uog erfolgen 8011.

letztendlich heißt d8', deO ein Großteil der auf die

heutige" Anforderungen nicht .bge8tl~mten Caleen und

StreOen vornehmlIch de. Fußgänger zuzuordnen sind.

Selbetver.tindllch wird bei einer eolehen lösung der

notwendige (r.chlleßungB~. Andlenunge- und Anlieger­

verkehr für den Altstadtbereich in snge~eseener Weise

berücksichtigt. bae äußert aich spe~iell in der Anord­

nung der Standorte fUr den ruhenden Verkehr

6.5 Erhe1tung, Schutz und Pflege der historischen

Struktur in der Addition der Gebäude, der

Straßen und Pistzfaigen.

Problem. .
Erneuerungsmsßnsh~en bringen oft durch stetige Verän~

derungen vOn Einzeldeteile eine ell~ähliche Zerstö­

rung des Stadtbildes mit elch, z.B.1 Ledeneinbsulen,

Fen.lerv.rqr6ß.runge~, Prorilb••eiligungen, neue

Sockel atc.

H.Onohflan~

Das neue Denkmalschutzgesetz, in Anwendung durch den

Denkmalpfleger, das Landratsamt~Denkmalschutzbehörde

und die Stadtverwaltung, ermöglicht die DurchfGhrung

des Sanierungszieles.

EIne bessere Wirksamkeit 1m einzelnen iet jedoch nur

Uber slns IntsnBive lnfor~stion und nerBtung Uber d••

"MögliClhe". lowil dUfClh eIne permanente Baupfleqs ~u

erreichln.
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Zu Puakt 6.51
Die echriftlichen re.te.t.unsen und die O•• taltunse­

yor.ehrift.~ sollen debei behilflich eeia.

Die Torlaufi«_ Liste de. D.~.l.chutz•• let dabei

_iteln.ab••iehen.

In _aachen Fällen .Ue.en Gebäude TorUbergeband Toll_

.tandle «eräu.t werden, u. eine Erneuerung kon.equent

durch~r.D zu können •

I_ alle•••inan tat jedoch aue eoela1e. und finaneiel_

len GrUnden eine abschnitte.ei•• Re.lieiarune anzu_

.treben •



..

•

_ 10 ~

6.6 KOSftNSCHÄllUNG

Oie Kosten für den ersten fürmlichen Uereich sind
exempleriech und deteilliert in einer Finsnzvor8chau
im R.hmen der Ftirderung n.ch StBaufG aufqeatellt.

Dieser Bereich,der die unrentierlichan Kogten und einen
Teil der MOdernieierungamaßnahmen,nicht aber der Um­
baumaßnahmen umfaßt, lüßt eich ala Hektareetz auf die
atrukturell gleichgeetelteLen Nachbarbereiche über­

trlgan.

Die in der Finanzvorlchau nicht entheXtenen Neubau·
koeten beachränken eich auf einige .eniqe Neubaube­

reiche.

Weitere BeumsUnehmen eind nur eie Miechung von Moder­

nieierung, U~beu. Instlnds8tzung und Erweiterung Zu
eehen, deren Kostenechätzung vom jetzigen Standpunkt

eue Mußerst schwierig erscheint, da der einzelne
Grundatückebeaitzer in der Regel die ihm gebotene An­
blumöglichkeit nicht nutzen wird.
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6.7 PlANliErlW lRKlICHUNG UND f OLGLlIlflf AlUIl N

AU8wirkungen deB Plane8

Da der Phn in seiner notundigen Kompliziertheit rijr

den laien nur schwer lesbar ist, ist eine ständige Er­
läuterung durch Behör~en und Plsner erwünschenswert.

In einzelnen notwendigen fällen wird eine 8ehrHtli~

ehe 5t811ungnlh~e erforderlich 8ein. Dies bezieht

sich hauptsächlich BUr Bauvoranfragen und Ilaugesuche.

Ale leitereB Hilrsmlttel zur Bearbeitung bzw. zur 8e­

urtellung von Bauvorheben dient die GesteltungsBatzung
nach LBO § 111 (Beuordnungerechtliche Vorschriften).

Folgen rOr die Grundeigentümer und die Gemeinden:

Um eine Bodenordnung zumindest in einigen Teilberei­

chen durchfUhren zu können, sowis die für die Hesli_
eierung o8a kUnrtiqen Stadtgerüges notwendi~en Er­
schlleBung.m8ßnah~en. freiflächenbeschaffuno und

GrundBtückevergrößerungen 1st Grundstückeerwerb von
Seiten der Gemeinde notwendig.

Oieae8 iat durch ein spezielles Vorkouferecht Qesi~. .
chert und wird seit Jahren von der Gemeinde nRch einem

Stufenplan realisiert.

Wesentlich für die künftige AilataotB8nierung ist die.
Schaffung von größeren Freiflächen innerhelb der heute
zu BtBrk verdichtete~ Bebauung. Oies wird suf der
einen Seite dur~h öffe"tli~h. frei- und Verkehreflöchen

errBicht und suf der ende ren Seite durch (ntkernunQs­
~8ßnahmsn suf den privsten Grund.tücken, die im I.förm­
lichen Bereich z.Teil durch StBouFG mitfinenziert wer­
dsn können.

OieBe EntkernunQ8maßnehmen Bollten nach Möglichkeit
block.eile durChgeführt werden, de oes in Bezug suf

"gBgenseilige BeläeliQunq" und "Abrißkosten" günatiger
ist.
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